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 Der Magistrat 
 
 

 
 

  Beantwortung Ihrer Anfrage A-057 vom 06.05.2019 
Friedrichstraße 59 b 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Esen-Baur, 
 
zu Ihrer Anfrage hat der Magistrat am 12.08.2019 entschieden, sie wie folgt zu 
beantworten: 
 
Frage 1: Ist es richtig, dass das Grundstück der Friedrichstraße 59 b, wel-
ches neben der Albanuskirche liegt und für dessen Erwerb unter der Investi-
tions-Nr. I418-008 50.000 EUR im Haushalt eingestellt sind, verkauft wurde?  
 
Antwort: Der Stadt wurde mit Antrag auf Ausstellung eines Zeugnisses über die 
Nichtausübung oder Nichtbestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes gem. §§ 
24 ff. Baugesetzbuch (BauGB) vom 19.02.2019 ein Kaufvertrag über das Grund-
stück Gemarkung Schönberg, Flur 4, Flurstück 36/5 zur Prüfung übersandt.  
 
Frage 2: Wenn ja, hat die Stadt entschieden, das Vorkaufsrecht auszuüben? 
 
Frage 3: Sofern die Stadt entschieden haben sollte, das Vorkaufsrecht nicht 
auszuüben, bitten wir um Nennung der Gründe für diese Entscheidung? 
 
Antwort zu 2. + 3.: Die Prüfung zum gesetzlichen Vorkaufsrecht hat ergeben, 
dass keine der Vorkaufsrechtsvoraussetzungen gem. § 24 Abs. 1 Ziffer 1 – 7 
BauGB vorliegt. Folglich war keine Entscheidung über die Ausübung des gesetz-
lichen Vorkaufsrechtes zu treffen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Robert Siedler 
Erster Stadtrat 
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Hinweise: 
Auf Beschluss des Magistrats vom 06.12.2004 soll den Anfragestellerinnen und Anfragestellern 
mitgeteilt werden, welcher zeitliche Aufwand zur Beantwortung der Anfrage erforderlich war 
und welche Kosten dabei entstanden sind. 
Die Beantwortung Ihrer Anfrage dauerte 30 Minuten und verursachte Personal- und Sachkosten 
von 31,23 €. 
Gemäß § 17 Absatz 3 der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung erhalten alle 
Stadtverordneten Ihre Anfrage sowie einen Abdruck. 




